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Zusammenfassung

Hintergrund: Bisherige Bewertungsvorgaben der Standardquellen für urologische
Begutachtungen zeigen erhebliche Unterschiede in den empfohlenen Prozentangaben
für die Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) für Unfallfolgeschäden
auf neurourologischem Fachgebiet.
Fragestellung: Es sollte für Begutachtungen im Rechtsbereich der Deutschen bzw.
Österreichischen Gesetzlichen Unfallversicherung (www.dguv.de, www.auva.at)
eine „Neufassung und Vereinheitlichung der MdE-Bewertungen neurourologischer
Unfallfolgen (in Tabellenform) als Leitfaden/Manual“ erarbeitet werden.
Material und Methoden: Innerhalb des Arbeitskreises Neurourologie der DMGP
(Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie; www.dmgp.de)
bildete sich eine Arbeitsgruppe aus Neurourologen aus Querschnittgelähmtenzentren
verschiedener berufsgenossenschaftlicher (BG-)Kliniken. Zwischen 01/2017 und
09/2022 fanden insgesamt 7 Arbeitstagungen und 6 Videokonferenzen statt. Die
Konsentierung der erarbeiteten Dokumente erfolgte durch formale Konsensusfindung
im Rahmen eines nominalen Gruppenprozesses bzw. im Rahmen einer abschließenden
Konsensuskonferenz.
Ergebnisse: Es wurden die notwendigen Grundlagen für eine zielgerichtete,
rechtssichere Diagnostik von Unfallfolgen auf neurourologischem Fachgebiet
ausgearbeitet und basierend auf der Erfahrung langjähriger Gutachtertätigkeit
eine „Matrix“ für eine einheitliche, abgestufte Einschätzung der Höhe der MdE auf
(neuro)urologischem Fachgebiet bei gesicherten neurourologischen Unfallfolgen
erstellt.
Schlussfolgerung: Im Interesse der Gleichbehandlung aller Versicherten ist es von
großer Bedeutung, eine einheitliche und nachvollziehbare Einschätzung der Höhe
der MdE auf der Grundlage von „Tabellenwerten“ vorzunehmen, die die vorliegenden
Erfahrungswerte widerspiegeln.

Schlüsselwörter
Gutachterliche Diagnostik · Unfallverletzungen · Blasenfunktionsstörung · Darmfunktionsstörun-
gen · Sexualfunktionsstörungen
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Leitthema

Neurourologische Begutachtungen für
die Gesetzliche Unfallversicherung set-
zen eine hohe Expertise in der Diagnos-
tik neurourologischer Funktionsdefizite
nach Unfallverletzungen und vertiefte
Kenntnisse im Gutachtenwesen voraus.
In der Vergangenheit zeigten Gutachten
bei vergleichbaren Unfallfolgen erheb-
liche Unterschiede in der angewandten
Diagnostik und der Höhe der empfoh-
lenen Minderung der Erwerbsfähigkeit
(MdE).

Eine Arbeitsgruppe aus erfahrenen
Gutachtern hat Empfehlungen zur ad-
äquaten Diagnostik sowie für eine ein-
heitliche, abgestufte Einschätzung der
Höhe der MdE im neurourologischen
Fachgebiet bei gesicherten Unfallfolgen
erarbeitet.

Die Motivation für die Erarbeitung der vor-
liegenden Empfehlungen ergab sich aus
der Erkenntnis, dass die Höhe der emp-
fohlenen MdE bei ähnlichen Unfallfolgen
auch zwischen erfahrenen Gutachtern aus
unterschiedlichen berufsgenossenschaft-
licher (BG-)Kliniken bei Gutachten mit
neurourologischer Fragestellung häufig
erhebliche Unterschiede aufweist.

Bei der Orientierung an Bewertungs-
vorgaben bisheriger Standardquellen für
urologische Begutachtungen [3, 5, 18, 20,
21, 23] zeigen sich zwischen verschiede-
nen Autoren ebenfalls weit auseinander
liegende Prozentangaben für die empfoh-
lene Einschätzung der MdE für Unfallfol-
geschäden im neurourologischen Fachbe-
reich. Diese bisherigen Standardquellen
bieten einen erheblichen Interpretations-
spielraumunddamit keineeinheitlicheBe-
wertungsgrundlage. Darüber hinaus sind
diese Quellen teilweise 10 bis 25 Jahre alt.

» Die Standardquellen für
urologische Begutachtungen
bieten keine einheitliche
Bewertungsgrundlage

Ziel war es daher, konsentierte Empfeh-
lungen erfahrener neurourologischer Gut-
achter zur MdE-Einschätzung in einer neu-
en, nachvollziehbar begründeten „Matrix“
zusammenzufassen. Diese sollen als Ori-
entierungshilfe und zur Erleichterung bei
der EinschätzungderMdE inneurourologi-
schen (Zusatz-)gutachten im Geltungsbe-

reich der Gesetzlichen Unfallversicherung
dienen.

BeidergutachterlichenBeurteilungvon
neurourologischen Unfallfolgen sind ne-
ben den zu bewertenden Störungen der
Funktion des unteren Harntrakts häufig
auch mögliche Störungen der Sexualfunk-
tion und der Darmfunktion zu bewerten.
Die Bewertungen dieser Funktionsstörun-
gen gehen daher ebenfalls in die „MdE-
Matrix“ ein.

Voraussetzung für die korrekte gut-
achterliche Bewertung von neurourologi-
schen Unfallfolgen ist eine zielführende
und nachvollziehbare Diagnostik.

Durch eine adäquate Diagnostik ist
eine auf die gutachterliche Fragestellung
bezogene Objektivierung der Unfall- oder
Krankheitsfolgen zu sichern [26]. Alle indie
gutachterliche Bewertung einfließenden
Funktionsminderungen müssen durch
entsprechende diagnostische Maßnah-
men im rechtlichen Sinne im „Vollbeweis“
gesichertwerden [25]. In jedemGutachten
sollte stets eine maximale Annäherung an
dieWahrheit erreicht werden, das heißt, es
dürfen keine begründeten Zweifel mehr
bestehen [6].

Für die Annahme, dass eine Gesund-
heitsstörung Folge einer Schädigung ist,
genügt versorgungsrechtlich imGeltungs-
bereich der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung die „hinreichende“ Wahrscheinlich-
keitdesursächlichenZusammenhangs. Sie
ist gegeben, wenn nach der medizinisch-
wissenschaftlichen Lehrmeinung mehr für
als gegen einen ursächlichen Zusammen-
hang spricht.

Neurourologische Unfallfolgen können
nach Verletzungen des zentralen sowie
des peripheren Nervensystems auftreten.
Der begutachtende Neurourologe setzt
sich schwerpunktmäßig mit Störungen
nach Verletzungen des Rückenmarks und
daraus resultierenden inkompletten oder
kompletten Querschnittlähmungen, nach
Schädel-Hirn-Verletzungen oder auch
nach Beckenverletzungen mit periphe-
ren Nervenläsionen auseinander. Zudem
sind direkte Organverletzungen des Harn-
trakts und der Genitalien sowie deren
funktionelle Folgen zu beurteilen.

Es handelt sich fast immer um funk-
tionelle Beeinträchtigungen, die als Fol-
ge einer unfallbedingten Verletzung oder
aber unfallunabhängig als Folge krankhaf-

ter Veränderungen auftreten können. In-
sofern ist bei fast jeder neurourologischen
Begutachtung eine Zusammenhangsbe-
wertungzwischendemUnfallschadenund
den diagnostisch gesicherten, funktionel-
len Defiziten vorzunehmen.

Komorbiditäten (Schadensanlagenund
Vorerkrankungen) und mögliche Arznei-
mittelnebenwirkungen auf urologische
Funktionen müssen erkannt und bewer-
tet werden.

Methoden

Ausgehend von oben skizzierter Fra-
gestellung bildete sich innerhalb des
Arbeitskreises Neurourologie der DMGP
(Deutschsprachige Medizinische Gesell-
schaft für Paraplegiologie; www.dmgp.
de) eine Arbeitsgruppe von Neurouro-
logen aus Querschnittgelähmtenzentren
verschiedener BG-Kliniken als auch der
Abteilung für Neurourologie des Marien-
Hospital Herne zur gemeinsamen „Er-
stellung eines Leitfadens zur gutachterli-
chen Beurteilung von neurourologischen
Unfallfolgen“. Als Ziel wurde eine „Neu-
fassung und Vereinheitlichung der MdE-
Bewertungen neurourologischer Unfall-
folgen (in Tabellenform) als Leitfaden/
Manual“ geplant. Es ging ausdrücklich
um Begutachtungen im Rechtsgebiet der
Deutschen bzw. Österreichischen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (www.dguv.de,
www.auva.at).

In der Folge fanden seit Januar 2017
insgesamt 7 Arbeitstagungen und 6 Vi-
deokonferenzen mit Teilnehmern aus den
BG-Kliniken Murnau, Halle (Saale), Berlin,
Hamburg, Häring (AUVA) und der Neuro-
urologischen Abteilung des Marienhospi-
tals Herne statt.

In diesemRahmenwurdendie notwen-
digendiagnostischenGrundlagenderneu-
rourologischenBegutachtungkonsentiert,
sowie letztendlich eine Matrix als Grundla-
ge zur konkreten MdE-Bewertung erstellt
und imVerlaufweiterentwickelt. DieseMa-
trix wurde seit September 2017 in konkre-
ten BG-Begutachtungsfällen der Arbeits-
gruppenmitglieder imklinischenAlltagan-
gewendet, erprobt und somit evaluiert. Im
Rahmen der Arbeitstagungen wurden die
Erfahrungen der „Probe“-Anwender aus-
gewertet und diskutiert. Diese Erfahrun-
gen bildeten die Grundlage für die weite-
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re Ausarbeitung der Matrix durch formale
Konsensusfindung im Rahmen eines No-
minalen Gruppenprozesses [17].

» Eine Videourodynamik ist
notwendige Voraussetzung der
gutachterlichen Diagnostik einer
nLUTD

Darüber hinaus wurden im Rahmen der
Arbeitstagungen die Grundsätze der not-
wendigen und zielgerichteten gutachter-
lichen Diagnostik von neurogenen Funk-
tionsstörungen des unteren Harntraktes
(neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunc-
tion, nLUTD) sowie der neurogenen Se-
xualfunktionsstörungen und neurogenen
Darmfunktionsstörungen diskutiert. Auch
hier kam die Technik des nominalen Grup-
penprozesses zur Konsensusfindung zur
Anwendung. Die finale Version der Ma-
trix und die empfohlenen diagnostischen
Maßnahmen und Prozeduren fanden in
der abschließenden Konsensuskonferenz
vom 21.09.2022 einen „starken Konsens“
(Zustimmung von >95% der Teilnehmer).

Ergebnisse

Grundsätze der gutachterlichen
Diagnostik von nLUTD

Anamnese
Am Beginn steht die Erhebung der allge-
meinen Anamnese innerhalb und außer-
halb des urologischen Fachgebietes vor
dem Unfallereignis bzw. der anerkannten
Berufserkrankung.

Im urologischen Bereich gehören dazu
die Fragen nach:
– Miktionsverhalten (Miktionsfrequenz

in 24h, Nykturie, Pressmiktion, Rest-
harngefühl, Harnnachträufeln, Inkonti-
nenz),

– blasenspezifische Medikamente,
– Vorerkrankungen (z. B. benignen

Prostatahyperplasie [BPH], Harnwegs-
infektion, Tumoren),

– Voroperation (z. B. transurethrale
Resektion der Prostata [TURP], Stein-
entfernungen, Tumorentfernung),

– Schwangerschaften und vaginale
Entbindungen,

– urogenitale Verletzungen.

Im nicht-urologischen Bereich muss ge-
fragt werden nach Erkrankungen, Verlet-
zungen und Operationen, die eine (neu-
rogene) Blasenfunktionsstörung verursa-
chen könnten, z. B.:
– Wirbelsäulenveränderungen,
– Bandscheibenschäden,
– Myelomeningozele (Myelomeningoze-

le [MMC], Spina bifida),
– Diabetes mellitus,
– multiple Sklerose,
– Morbus Parkinson,
– Operationen und Bestrahlungen an

der Wirbelsäule, am/im Becken, im
gynäkologischen Bereich,

– bestimmte Medikamente, insbeson-
dere starke Analgetika und Medi-
kamente aus dem neurologischen/
psychiatrischen Fachbereich [14, 26].

Erleichtert wird die Erhebung der Anam-
nese, indemman der unfallverletzten bzw.
erkrankten Person im Vorfeld der gutach-
terlichenUntersuchung einen Fragenkata-
log zuschickt (s. Suppl. 1 als Zusatzmaterial
online). Die beantworteten Fragenwerden
dann amUntersuchungstag vorgelegt und
können für die Erstellung des Gutachtens
genutzt werden.

Die persönlichen Angaben des Pati-
enten sollten ergänzt werden durch die
Auswertung von möglichst im Vorfeld der
gutachterlichen Untersuchung verschick-
ten Fragebögen/Protokollen:
– Trink-/Miktions-/Katheter-/Inkontinenz-

protokoll über mindestens 3 Tage [24],
– spezielle Fragebögen zur Blasenfunkti-

on:
jInternational Prostate Symptom
Score (IPSS; [9]),

jInternational Consultation on Incon-
tinence Questionnaire-short form
(ICIQ-SF; [7]);

– spezielle Fragebögen zur Darmfunkti-
on:
jArbeitskreis Neurogene Darmfunkti-
onsstörung (AND; [15]),

– NBD (Neurogenic Bowel Dysfunction
Score; [12]),

– spezielle Fragebögen zur Sexualfunkti-
onsstörung,
jInternational Index of Erectile Func-
tion 5 (IIEF-5; [8]),

jFemale Sexual Function Index
(FSFI-d; [2]).

Es folgt die Erhebung der speziellen uro-
logischen Anamnese nach dem Unfaller-
eignis bzw. seit Bestehen der anerkannten
Berufserkrankung:
– Harnblasenentleerung bzw. Harnab-

leitung (Via naturalis, transurethraler
Dauerkatheter [DK], suprapubischer
Katheter [SPK], intermittierender Ka-
theterismus [13]), Dauer?

– Veränderungen wahrgenommen nach
Entfernung des Katheters?

– Komplikationen (Makrohämaturie,
Harnwegsinfekte, Harnverhaltung,
Inkontinenz)?

– urologische Operationen und Opera-
tionen mit denkbarer Affektion des
Urogenital- oder Nervensystems?

Untersuchungen
– Sensomotorische Funktion obere/

untere Extremitäten:
jFußgänger± Gehhilfe? Rollstuhlfah-
rer?

jSchmerzen im Rahmen der Fortbe-
wegung?

jArm- und Handfunktion? (Be- und
Entkleiden, Selbstkatheterismus?)

– Urologischer Status:
jNierenlager, Abdomen, Leisten-
bruchpforten, Inspektion und Palpa-
tion des äußeren Genitals und des
Anus, rektale Palpation.

jPress- und Hustenmanöver im
Liegen und im Stehen: Harninkonti-
nenz?

jZysto-/Rektozele? Analprolaps?
– Neurourologischer Status:

janaler Sphinktertonus, Willkürknei-
fen des analen Sphinkters,

jReflexe (Bulbo-cavernosus-Reflex,
Cremasterreflexe, Analreflex),

jSensibilität im Anogenitalbereich
(S2–S5) testen.

jSpitz-Stumpf-Diskrimination?
– Labordiagnostik:

jKreatinin, Harnstoff, Harnsäure,
Cystatin C, errechnete glomeruläre
Filtrationsrate (eGFR),

jElektrolyte,
jkleines Blutbild,
jGlukose, ggf. HbA1c,
jggf. prostataspezifisches Antigen
(PSA),

jUrinstatus, ggf. Urinsediment und
Urinkultur.
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– Sonographie:
jNieren, Harnblase, Prostata; ggf. Ho-
den/Nebenhoden und transrektaler
Ultraschall (TRUS),

jRestharn nach einer Uroflowmetrie.
– Uroflowmetrie

jggf. „double voiding“ bei Restharn.

Spezielle Untersuchungen, je nach
Ergebnis der vorangegangenen
Untersuchungen
– (Video)urodynamik (Zystomanometrie,

Druck-Fluss-Studie, Beckenboden-
Elektromyogramm [-EMG], ggf. Eiswas-
sertest; [16, 19]),

– retrograde Urethrographie,
– Urethrozystoskopie,
– PAD-Test (standardisierter 1-h-PAD-

Test; [11]),
– Nierenszintigraphie.

Eine qualifizierte Videourodynamik ist not-
wendige Voraussetzung der gutachterli-
chen Diagnostik einer nLUTD.

Grundsätze der gutachterlichen
Diagnostik von neurogenen
Sexualfunktionsstörungen (nSFS)

Anamnese
Am Beginn steht die Erhebung der allge-
meinen urologischen Anamnese mit Be-
leuchtung der sexuellen Situation vor dem
Ereignis/Unfallgeschehen.

Die analytische Betrachtung der urolo-
gischen Vorgeschichte dient der Eruierung
möglicher Faktoren, welche dazu geeignet
sind, eine Sexualfunktionsstörung zu ver-
ursachen. Es folgt die Erhebung der spe-
ziellen urologischen Anamnese nach dem
Unfall mit Fokussierung auf die Sexualität.
Häufig ist hierzu auch ein intensives Ak-
tenstudium mit Sammlung von Indizien
erforderlich. Wenn möglich, ist ergänzend
zur Eigenanamnese auch eine Partnerbe-
fragung sinnvoll.

Im Zusammenhang mit Funktionsstö-
rungen der Sexualität ist auf zwei wieder-
kehrendeBeobachtungenhinzuweisen.Ei-
nerseits kann es sein, dass Funktionsstö-
rungen im Urogenitalbereich von Unfall-
verletzten erst zeitlich verzögert wahrge-
nommen werden, da die unfallchirurgi-
sche Versorgung und Rehabilitation Priori-
täthat.Andererseitswerdenauchunfallun-
abhängig begründete urologische Störun-

gen im Sinne einer Schadensanlage oder
Vorerkrankung von Unfallverletzten auf-
grund eines Kausalitätsbedürfnisses mit
dem Unfall in Zusammenhang gebracht.
Beide Phänomene sind vom Gutachter zu
beachten und in seiner Bewertung ent-
sprechend einzuordnen.

Im Rahmen der Anamnese muss eine
Bestandsaufnahme der aktuellen Medika-
tion mit genauer Tagesdosierung erfolgen
[10]. Zu überprüfen sind Medikamente auf
ihre potenziellen Nebenwirkungen im Be-
reich der Sexualität.

Weiterführende Anamnese zur
weiblichen Sexualfunktionsstörung
– Eingetretene Veränderungen hinsicht-

lich des sexuellen Verlangens (Libido),
der sexuellen Antwort und/oder der
Scheidenbefeuchtung (Lubrikation),

– Qualität und Intensität der Wahrneh-
mung von Berührungen im Bereich des
äußeren Genitales und eine möglicher-
weise gestörte Empfindlichkeit bzw.
Schmerzhaftigkeit,

– Wahrnehmung des Orgasmus als (un-
verändert) positiv, reduziert oder ggf.
Spastik auslösend oder schmerzhaft,

– begleitende, nicht vermeidbare Stuhl-
und/oder Harninkontinenz,

– Zeichen einer autonomen Dysreflexie
bei sexueller Aktivität,

– (unerfüllter) Kinderwunsch [22].

Die Verwendung des validierten Frage-
bogens FSFI-d in deutscher Fassung [2]
ermöglicht die weitere Differenzierung
und Objektivierung der Sexualfunktions-
störung (Aufarbeitung der Bereiche Lust,
Erregung, Lubrikation, Orgasmus, Befrie-
digung und Schmerz).

Weiterführende Anamnese zur
männlichen Sexualfunktionsstörung
– Sexuelle Lust (Libido),
– Qualität und Intensität der Wahrneh-

mung von Berührungen im Bereich des
äußeren Genitales und eine möglicher-
weise gestörte Empfindlichkeit bzw.
Schmerzhaftigkeit,

– Fähigkeit zur Gliedsteife – mit einer
möglichst präzisen Erfassung des
erreichbaren Erektionsgrades (E0
bis E5), der Stabilität bzw. Dauer
der erreichbaren Erektion sowie der
Fähigkeit zur Penetration,

– Resultat einer ggf. bereits probatori-
schen Einnahme eines Phosphodies-
terase (PDE)-5-Hemmers,

– Vorhandensein oder Fehlen nächtlicher
oder morgendlicher Spontanerektio-
nen,

– Erreichbarkeit von Samenerguss und
Orgasmus,

– Quantität und Qualität des Ejakulats
und der Ejakulation,

– mögliches Auftreten einer frühzeitigen
Ejakulation (Ejaculatio praecox) und
einer retrograden Ejakulation,

– Wahrnehmung des Orgasmus als (un-
verändert) positiv, reduziert oder ggf.
Spastik auslösend oder schmerzhaft,

– zusätzliche Stuhl- und/oder Harnin-
kontinenz,

– Zeichen einer autonomen Dysreflexie
bei sexueller Aktivität,

– (unerfüllter) Kinderwunsch.

Unterstützend ist die Verwendung des va-
lidierten Fragebogens zur erektilen Funk-
tion (IIEF-5; [8]) sinnvoll.

Untersuchungsverfahren
Bei der körperlichen Untersuchung ist ein
differenzierter Genitalstatus – vorzugswei-
se in Steinschnittlage – zu erheben. Hier-
bei müssen Befunde unfallunabhängiger
Vorschäden oder Erkrankungen differen-
ziert erfasst werden. Abzuklären ist auch
das Vorliegen eines Deszensus oder Anal-
bzw. Rektumprolapses.

Der neurourologische Status beinhal-
tet die Überprüfung der Sensibilität sowie
die Erhebung des Reflexstatus, wobei alle
neurovegetativen Reflexe im Anogenital-
bereich zu überprüfen sind (s.Diagnostik
der nLUTD).

Bei der Frau kann durch vaginale Palpa-
tion ein ggf. berichteter Introitus- oder Va-
ginalschmerz reproduziert und gesichert
werden, so z. B. durch transvaginale Palpa-
tion der Spina ischiadica links und rechts
(Druck auf den N. pudendus).

An die körperliche Untersuchung
schließt sich die Sonographie des un-
teren Harntrakts an. Beim Mann sind das
äußere Genitale und die Prostata (trans-
rektal) sonographisch zu untersuchen.

Eine Farbduplexsonographie der Be-
ckengefäße kann bei speziellen Fragestel-
lungen zur Perfusion der Genitalorgane
erfolgen.
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Durch einen Schwellkörperinjektions-
test (SKIT) mit Prostaglandin inklusive ei-
ner farbkodiertenDopplersonographieder
penilen Gefäße kann eine vaskuläre Ursa-
che der Erektionsstörung erfasst werden.

Bei speziellen Fragestellungen stehen
folgende elektrophysiologische Untersu-
chungsmethoden (meist im Rahmen einer
neurologischen Zusatzbegutachtung) zur
Verfügung:
– EMGdes M. sphincter ani externus (z. B.

i. R. d. Urodynamik),
– Messung des Temperatur- und Vibrati-

onsempfindens,
– elektrophysiologische Bestimmung

der motorischen Pudenduslatenzzeit
(PNTML) transanal mittels St. Marks-
Fingerelektrode,

– Messung der somatosensorisch evo-
zierten Potenziale (SSEP) zur Prüfung
der Afferenz des N. pudendus,

– Aufzeichnung der genitalen sympathi-
schen Hautantwort (GSHA),

– Bulbocavernosus-Reflex-Latenzzeit-
messung.

Bei der Messung der PNTML und der SSEP
ist unbedingt zu beachten, dass beide
Messtechniken insbesondere die schnell-
leitenden Nervenfasern messen. Eine nor-
male pudendale Latenz schließt das Vor-
liegen eines Schmerzsyndroms oder auch
einer Störung der Sexualfunktion auf der
BasiseinerPudendusschädigungnichtaus.

Die Anwendung der nächtlichen Tu-
meszenz- und Rigiditätsmessung (Rigi-
Scan) kann beim Mann die Differen-
zierung zwischen organischer und psy-
chischer Ursache einer Erektionsstörung
unterstützen. Die Störanfälligkeit des
Verfahrens bzw. die Manipulationsmög-
lichkeit bei der Durchführung und nicht
zuletzt diemangelnde Verfügbarkeit eines
Messgerätes schränken die Anwendung
dieser Untersuchung ein.

Labordiagnostik
– Blutbild, Leberwerte, Nierenretenti-

onswerte, Schilddrüsenwerte, Lipiddia-
gnostik, Blutzucker und HbA1c, beim
Mann PSA,

– Hormonbestimmung: FSH, LH, Testos-
teron gesamt und frei, sexualhormon-
bindendes Globulin (SHBG), Prolaktin,
Estradiol,

– Urindiagnostik,

– Spermiogramm (nach WHO) bei der
Abklärung der Fertilität.

Weiterführende bildgebende
Diagnostikmöglichkeiten
– Beckenübersicht,
– CT (Abdomen, Becken),
– Angio-CT Becken,
– MRT (Abdomen, Becken),
– Miktionszystourethrogramm (MCU),

evtl. i. R. der Videourodynamik,
– Kavernosometrie.

Die nur sehr selten angezeigte Kavernoso-
metrie kann Strukturschäden der Schwell-
körper bzw. eine vaskuläre Problematik
nachweisen.

» Eine urodynamisch gesicherte
unfallbedingte nLUTD stützt Annah-
me eines Unfallzusammenhangs der
nSFS

Bei Hinweisen auf über das Verletzungs-
muster hinausgehende neurologische
und/oder psychiatrische Störungen sollte
eine fachärztliche Vorstellung mit weiter-
führender Diagnostik erfolgen.

Ist das Verletzungsmuster des Unfall-
schadens dazu geeignet, Störungen der
Sexualität zu begründen, und fehlen Vor-
erkrankungen und Schadensanlagen, ist
dieObjektivierungdieser Störungendurch
Anamnese, körperliche Untersuchung, So-
nographie und Labor oft bereits ausrei-
chend.

Eineurodynamischgesicherteunfallbe-
dingte neurogene Funktionsstörung des
unteren Harntrakts (nLUTD) stützt die An-
nahme eines Unfallzusammenhangs der
Sexualfunktionsstörung.

Grundsätze der gutachterlichen
Diagnostik von neurogenen
Darmfunktionsstörungen (nDFS)

Die Diagnostik der nDFS unterscheidet
grundsätzlich zwischen den Maßnahmen
der Basisdiagnostik, einer erweiterten
Diagnostik und weiterführenden diag-
nostischen Maßnahmen bei speziellen
Fragestellungen und wurde ausführlich
in der Leitlinie Neurogene Darmfunk-
tionsstörung bei Querschnittlähmung
(Langfassung), AWMF-Register 179-004
[15] beschrieben. Daher kann an dieser

Stelle auf die genannte Leitlinie explizit
verwiesen werden.

Die Bewertungsmatrix

Die Matrix dient als wichtiges Werkzeug
zur individuellen Bewertung der neuro-
urologischen MdE (. Abb. 1). Der Gutach-
ter erhält nach gründlicher und adäquater
Diagnostik durch die vorgegebene Bewer-
tungsstruktur Anhaltspunkte zur einheit-
lichen und nachvollziehbaren Einordnung
der zu beurteilenden Funktionsstörungen.
Die so dokumentierte Einschätzung kann
als Beleg zur Nachweisführung dienen.

Diskussion

Der ärztliche Gutachter muss über die not-
wendige medizinische/sozialmedizinische
Fach- und Sachkompetenz verfügen und
die rechtlichen Grundlagen der Begutach-
tung kennen. Die gutachterliche Bewer-
tungdesmedizinischenSachverhaltsmuss
sich nach dem – kritisch reflektierten –
aktuellen Kenntnisstand in der medizini-
schen Wissenschaft richten. Abweichun-
gen hiervon sind zwar im Einzelfall mög-
lich, aber besonders zu kennzeichnen und
eingehend zu begründen.

» Der ärztliche Gutachter muss die
medizinische/sozialmedizinische
Fach- und Sachkompetenz haben

Für den ärztlichen Gutachter ist es zudem
zwingend notwendig, sich mit den spe-
ziellen Rechtsgrundlagen der Begutach-
tung bzw. seines konkreten Gutachten-
auftrags zu beschäftigen. Er muss die we-
sentlichen Rahmenbedingungen und die
UnterschiedezwischenverschiedenenVer-
sicherungs- bzw. Rechtsbereichenkennen.
So existieren z. T. deutliche Unterschie-
de hinsichtlich der Anerkennungs- und
Bewertungsmaßstäbe für die Feststellung
von Funktionsstörungen in verschiedenen
Rechts- bzw. Versicherungsbereichen, un-
terschiedlicheKausalitätsbegriffe imStraf-,
Sozial-, Verwaltungs- und Haftungsrecht
sowie verschiedene Regeln zu Beweismaß
und -last [26]. Der Gutachter muss auch
die häufig mit dem allgemeinen Sprach-
gebrauch nicht übereinstimmenden Defi-
nitionen in der juristischen Terminologie
kennen. Dies gilt z. B. für Begriffe wie Min-
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Abb. 19Matrix zur strukturierten Bewertung
der neurogenen Funktionsstörungen des un-
terenHarntraktes (nLUTD)/neurogenenDarm-
funktionsstörungen (nDFS)/neurogenen Sexu-
alfunktionsstörungen (nSFS) und einheitlichen
Einschätzung der Gesamt-MdE (Minderung der
Erwerbsfähigkeit; auch als Suppl. 2 zusätzlich
online zumDownload)

derung der Erwerbsfähigkeit (MdE), Grad
der Behinderungbzw. der Schädigungsfol-
gen (GdB bzw. GdS), Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeit, Berufskrankheit, teilweiseund
volle Erwerbsminderung, Arbeitsunfähig-
keit, wesentliche Bedingung, leichte, mit-
telschwere oder schwere Arbeit, körperli-
che und geistige Behinderung bei Kindern
usw. [1].

Die Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung verlangen im Rahmen der
medizinischen Begutachtung ein beson-
deres Beweismaß. Die Verursachung ei-
nes Gesundheitserstschadens durch ein
Unfallereignis oder eine schädigende (be-
rufliche) Einwirkung wird als haftungsbe-
gründende Kausalität bezeichnet. Hiermit
tritt der „Versicherungsfall“ ein. Dies ent-
scheidet die Verwaltung der zuständigen
Berufsgenossenschaft auf der Grundlage
der ihnen vorliegenden Unterlagen (Un-
fallmeldung, eigene Ermittlungen etc.).

Die haftungsausfüllende Kausalität
hingegen bezeichnet die gesundheitli-
chen Folgen des Arbeitsunfalls bzw. der
Berufskrankheit, die zu einer Entschädi-
gung führen („Leistungsfall“). Während
sowohl der Gesundheitserstschaden als
auch die funktionellen gesundheitlichen
Folgen des Gesundheitserstschadens als
Unfallfolgen gutachterlich im „Vollbeweis“
nachgewiesen werden müssen, reicht für
die kausale Verknüpfung zwischen Unfall-
ereignis bzw. schädigender Einwirkung
und Gesundheitsschäden bzw. Funkti-
onsbeeinträchtigungen die „hinreichende
(einfache) Wahrscheinlichkeit“, d. h. nach
ärztlicher Erkenntnis muss entsprechend
der herrschenden medizinischen Lehr-
meinung mehr für als gegen die An-
nahme eines Ursachenzusammenhangs
sprechen, d. h. der haftungsausfüllen-
de Zusammenhang ist gegeben, wenn
die im „Vollbeweis“ gesicherten Gesund-
heitsschäden „rechtlich wesentlich“ durch
den anerkannten Arbeitsunfall verursacht

h

Wenn eine Versicherte Person
infolge einer 

innerer
Zusammenhang

Versicherten Tätigkeit einen

haftungsbegründender 
(Ursachen-)Zusammenhang

Unfall erleidet,
ist damit der Versicherungsfall gegeben.

haftungsausfüllender
(Ursachen-)Zusammenhang

Nur Unfallfolgen
Unfallerstschaden  („Vollbeweis“)

Unfallfolgeschäden („Vollbeweis“)
führen zur

Entschädigung: Ein Leistungsfall ist gegeben.

„Zusammenhang 
hinreichend 
wahrscheinlich“

„Zusammenhang
hinreichend
wahrscheinlich“

Abb. 28 Synopsis Arbeitsunfall. (Mod. nach [4])

wurden. Der Beweismaßstab der „hinrei-
chenden Wahrscheinlichkeit“ gilt auch für
den Ursachenzusammenhang zwischen
Gesundheitserstschaden und möglichen
Gesundheitsfolgeschäden (.Abb. 2).

Der „Vollbeweis“ bezeichnet nach ei-
ner Formulierung des Bundesgerichts-
hofes einen „für das praktische Leben
brauchbaren Grad an Wahrscheinlichkeit,
der verbleibende Zweifel zurücktreten
lässt, ohne sie völlig auszuschließen“
(BGH v. 17.02.1970 – III ZR 139/67). Der
Auftraggeber muss also durch die Be-
weisführung des Gutachtens zu einer
subjektiven Gewissheit gelangen können.

Für die Frage der Kausalität, d. h. für die
gutachterliche Überprüfung von Ursache-
Wirkungs-Beziehungen und die Unter-
scheidung zwischen „ereigniskausalen“
und nicht auf das angeschuldigte Er-
eignis zurückzuführenden Schädigungen
oder Funktionsbeeinträchtigungen gilt
im Rechtsgebiet der Gesetzlichen Unfall-
versicherung die „Kausallehre von der
wesentlichen Bedingung“. Danach muss
der Gutachter neben dem angeschul-
digten Schädigungsereignis (z. B. Unfall)
auch konkurrierende Kausalitäten (z. B.
Vorerkrankungen oder Schadensanlagen)
berücksichtigen und in ihrer Bedeutung
für den Schadenseintritt qualitativ bewer-
ten. Eine rechnerische Gewichtung der
einzelnen möglichen Ursachen soll jedoch
nicht vorgenommenwerden. Kommteiner

der möglichen Ursachen (Unfallereignis
oder Vorerkrankung) eine „überragen-
de“ Bedeutung für den Kausalverlauf zu,
drängt diese die jeweils anderen mögli-
chen Ursachen in den Hintergrund und ist
somit die alleinige „rechtlich wesentliche
Ursache“. Dabei müssen im Rechtsgebiet
der Gesetzlichen Unfallversicherung die
versicherten bzw. entschädigungspflichti-
genUrsachen imVergleich zu den anderen
möglichen Ursachen nicht „gleichwertig“
oder doch wenigstens „annähernd gleich-
wertig“ zum Schaden beigetragen haben.
Somit reicht eine wesentliche Mitver-
ursachung der Gesundheitsschädigung
durch einen versicherten Unfall bzw. ei-
ne versicherte schädigende Einwirkung
aus, um die volle Entschädigungsleistung
zu erhalten („Alles-oder-nichts-Prinzip“).
Abzugrenzen ist lediglich der Fall einer
so schwerwiegenden Vorerkrankung bzw.
Krankheitsanlage, dass auch Belastun-
gen des alltäglichen Lebens den gleichen
Schaden in etwa derselben Zeit und in
etwa demselben Umfang hätten her-
beiführen können. In diesem Fall träte
der Unfall in seiner rechtlichen Bedeu-
tung zurück und würde keine rechtlich
wesentliche Bedingung mehr darstellen
(„Gelegenheitsursache“). Wird also das
Unfallereignis als rechtlich wesentliche
Ursache des Gesundheitsschadens einge-
schätzt, besteht ein Leistungsanspruch für
den gesamten Gesundheitsschaden (ein-
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schließlich möglicher Vorerkrankungen
und Schadensanlagen).

» Die MdE bezeichnet Umfang
verminderter Arbeitsmöglichkeiten
auf gesamtem Gebiet des
Erwerbslebens

Im Rechtsgebiet der Gesetzlichen Unfall-
versicherung ist der Maßstab für die Be-
wertung von Gesundheitsstörungen die
Höhe der MdE. Sie bezeichnet den Um-
fang der verminderten Arbeitsmöglichkei-
ten auf dem gesamten Gebiet des Er-
werbslebens durch die Beeinträchtigung
des körperlichen und psychischen Leis-
tungsvermögens infolge eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit. Im Interes-
sederGleichbehandlungallerVersicherten
wird hierzu auf Erfahrungswerte, tabel-
larisch dargestellt in der „maßgeblichen
Rentenliteratur“, zurückgegriffen.

Wenn unterschiedliche, sich wech-
selseitig beeinflussende Funktionsbeein-
trächtigungen in ihren Auswirkungen auf
die Erwerbsfähigkeit zu beurteilen sind,
wird die Gesamt-MdE für ein konkretes
Unfallereignis integrierend gebildet.

Grundsätzlichwird eine abstrakte Scha-
densbemessung ohne Berücksichtigung
der konkreten beruflichen Tätigkeit vor-
genommen.

Vor dem Hintergrund dieser Besonder-
heiten der BG-Begutachtung wurde ein
„Leitfaden zur gutachterlichen Beurtei-
lung von neurourologischen Unfallfolgen
auf dem Gebiet der Gesetzlichen Unfall-
versicherung“ erarbeitet und konsentiert.
Beteiligt waren erfahrene Neurourolo-
gen aus verschiedenen BG-Kliniken (bzw.
dem AUVA-Rehabilitationszentrum Häring
bei Innsbruck) sowie der Abteilung für
Neurourologie des Marien-Hospital Herne.

Besonderer Wert wurde darauf gelegt,
den speziellen Anforderungen an die Be-
gutachtung im Rechtsbereich der Gesetz-
lichen Unfallversicherung zu entsprechen.
Die Notwendigkeit, sowohl den Unfallerst-
schaden als auch Unfallfolgeschäden im
Vollbeweis zu sichern, kann nicht dazu
führen, dass bei jedem zu begutachten-
denFallallezurVerfügungstehendendiag-
nostischenMaßnahmen angewendetwer-
denmüssen. Vielmehrmuss der Gutachter,
auch in Kenntnis der Unfallfolgen auf an-
deren Fachgebieten (Neurologie!), auf der

Basis einer sinnvollen, zielgerichteten Di-
agnostik zu einer Beurteilung gelangen,
die im rechtlichen Sinne des Vollbewei-
ses „möglichen Zweifeln Schweigen ge-
bietet“. Die dazu notwendigen diagnosti-
schen Schritte sind individuell durchaus
unterschiedlich und wurden durch die Ar-
beitsgruppe diskutiert und konsentiert. Es
ist allerdings festzuhalten, dass eine quali-
fizierte Video-Urodynamik eine notwendi-
ge Voraussetzung der gutachterlichen Be-
urteilung der nLUTD darstellt. Auch wenn
bei vielen klinischen Fragestellungen eine
Urodynamik mit gleichzeitiger Sonogra-
phie des Harntraktes diagnostisch ausrei-
chend sein kann, ist bei gutachterlichen
Fragestellungen zumindest eine einmali-
ge videourodynamische Abklärung zu for-
dern. Larvierte, klinisch bisher nicht auffäl-
ligeStörungendesunterenHarntrakts sind
nach Detektion durch eine videourodyna-
mische Untersuchung in die Bewertung
mit einzubeziehen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit lag auf der
Entwicklung einer neuen, einheitlichen
Orientierungshilfe zur MdE-Bewertung
neurourologischer Funktionseinschrän-
kungen, da die bisher vorliegende Viel-
zahl an Quellen zur MdE-Bewertung mit
teils stark divergierenden Prozentangaben
nicht mehr konstruktiv zur Orientierung
und Entscheidungsfindung – v. a. bei we-
niger erfahrenen Gutachtern – beiträgt.

Durch die hier vorgestellte Matrix zur
strukturierten Einschätzung der Höhe der
MdE steht nun, im Vergleich zu vorange-
gangenen Veröffentlichungen, eine inno-
vative und anwenderfreundliche Orientie-
rungshilfe zur Verfügung, die im Interesse
der Gleichbehandlung aller Versicherten
eine präzise Entscheidungshilfe zur indi-
viduellen MdE-Bewertung neurourologi-
scher Unfallfolgen bietet.

Es sei ausdrücklich betont, dass die
vorliegende Matrix keinesfalls einen „ma-
thematischen Algorithmus“ darstellt, der
schematisch für jeden Unfallverletzten
eine MdE „anzeigt“. Vielmehr handelt es
sich um Anhaltspunkte für eine höchst
individuelle gutachterliche Einschätzung,
die – nach Auffassung der Autoren – im
SinneeinereinheitlichenBewertungsricht-
linie allen zukünftigen neurourologischen
Begutachtungsfällen zugrunde gelegt
werden sollte. Die Anwendung der Matrix
trägt somit zu einer besseren Nachvoll-

ziehbarkeit der MdE-Einschätzung bei und
verringert dadurch zeit- und kosteninten-
sive Zweit- bzw. Nachbegutachtungen.

Fazit für die Praxis

4 Ausgehend von den Besonderheiten der
Begutachtung im Rechtsbereich der Ge-
setzlichen Unfallversicherung werden
konkrete Empfehlungen für eine ziel-
führende und nachvollziehbare, rechts-
sichere, neurourologische, gutachterliche
Diagnostik gegeben, mit der typische un-
fallbedingte Funktionsdefizite auf neuro-
urologischem Fachgebiet (im Vollbeweis)
gesichert werden können.

4 Eswird eineMatrix vorgestellt zur einheit-
lichen, abgestuften Einschätzung der Hö-
he der Minderung der Erwerbsfähigkeit
(MdE) auf (neuro)urologischem Fachge-
biet bei gesicherten neurourologischen
Unfallfolgen.

4 Dabei werden neben Folgen neurogener
Blasenfunktionsstörungen auch Folgen
neurogener Darmfunktionsstörungen
und Folgen neurogener Sexualfunktions-
störungen eingeschätzt.

4 Diese Matrix wurde von erfahrenen neu-
rourologischenGutachtern erarbeitet und
evaluiert.
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The neuro-urological expert opinion in statutory accident insurance.
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Background: Previous assessment guidelines from standard sources for urologic expert
opinions show considerable differences in the recommended percentages for the
assessment of reduction of earning capacity (MdE) for accident sequelae in the neuro-
urological specialty.
Objectives: To develop a “revised and standardized version of the MdE assessments of
neuro-urological accident sequelae (in tabular form) as a guideline/manual” for expert
opinions in the legal area of the German and Austrian Statutory Accident Insurance
(www.dguv.de, www.auva.at).
Materials and methods: A working group of neuro-urologists from spinal cord injury
centers of different BG (“Berufsgenossenschaft”) clinics was formed within the working
group Neuro-Urology of DMGP (German-speaking Medical Society for Paraplegiology;
www.dmgp.de). Between January 2017 and September 2022, a total of 7 working
meetings and 2 video conferences were held. The consensus of the developed
documents was reached by formal consensus finding in a nominal group process and
in a final consensus conference.
Results: The necessary bases for a targeted, legally sound diagnosis of accident
consequences in the neuro-urological field were elaborated and, based on the
experience of many years of expert opinion activity, a “matrix” for a uniform, graduated
assessment of the level of reduction of earning capacity in the (neuro-)urological field
in the case of confirmed neuro-urological accident consequences was created.
Conclusion: In the interest of equal treatment of all insured persons, it is of great
importance to make a uniform and comprehensible assessment of the amount of the
MdE on the basis of “table values” that reflect the available empirical values.
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